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DER PRÄSIDENT DES LANDESGERICHTES 

S A L Z BUR G Jv 2042-2/92-2 

·An den 

Präsidenten des 

Oberlandesgericht Llnz 
PräslClliala~teltung 

Briefanschrift: 5010 

Salzburg, Postfach 522 

Telefon 0 662/845551-0 
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Klappe: 202 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundespflegegeld

gesetzes samt Verordnung und Vereinbarung 

zu Zahl 44.170/41-9/1992 des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales 

Nach Durchsicht des Entwurfes eines Bundespflegegeld

geseties, der entsprechenden Verordnung und des Entwurfes einer 

Vereinbarung gemäß Artikel 15 a B;-VG wird folgende Stellungnah

me abgegeben: 

Die Bewältigung der mit dem vorgesehenen Gesetzeswerk 

in die gerichtliche Zuständigkeit fallenden Sozialrechtssachen 

werden einen Personalaufwand von etwa zwei zusätzlichen Richtern 

und etwa 5 nichtricht.rlichen Bediensteten beim Landes- als Sozial

gericht Salzburg erfordern. 

Ohne entsprechende personelle Vorsorge ist dieser Auf

wanq an zusätzichen Sozialrechtssachen nicht zu bewältigen. 

Die derzeit nicht verfügbar~ Raumvorsorge beim L~ndes

und Bezirksgericht Salzburg verhindert eine Bewältigung der zu er~ 

wartenden Sozialrechtssachen. 

Es muß daher die Stellungnahme abgegeben werden, daß ohne 

entsprechende personelle und räumliche Vorsorge die Umsetzung des 

Gesetzesvorhabens im Bereich des Landesgerichtes Salzburg nicht mög

lich ist. 

Salzburg, am 17. Juni 1992 

In Vertretung: 
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